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Volksinitiative „Schulfrieden Schleswig-Holstein!“ 
 
Sehr geehrter Herr Rother, 
 
das Innenministerium hat mir mit Schreiben vom 03. Mai 2011 mitgeteilt, dass die 
o.a. Volksinitiative das erforderliche Quorum von 20.000 Unterschriften erreicht hat.  
 
Der Landtag hat nunmehr über die Zulässigkeit der Volksinitiative zu entscheiden. 
Ich bitte Sie daher, die Angelegenheit in Ihrem Ausschuss zu beraten und dem 
Landtag eine Beschlussempfehlung zuzuleiten.  
 
Gemäß § 8 Abs. 3 VAbstG ist innerhalb von vier Monaten nach Eingang des Antra-
ges über die Zulässigkeit der Volksinitiative zu entscheiden. Unter Berücksichtigung 
der sitzungsfreien Zeiten nach § 29 VAbstG ist daher eine Beschlussfassung des 
Landtages in der Mai-Tagung herbeizuführen. Sollte der Landtag die Zulässigkeit 
der Initiative feststellen, hat er sich binnen vier Monaten mit ihr zu befassen. Im 
Rahmen der Befassung haben die Vertreter der Initiative das Recht auf Anhörung 
durch den Petitionsausschuss (Artikel 41 Abs. 1 Satz 4 LV i. V m. § 10 Abs. 1 
VAbstG). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Torsten Geerdts 

 Der Präsident des  
Schleswig-Holsteinischen Landtages 

 

 
An den  
Vorsitzenden des Innen- und Rechtsausschusses 
Herrn Thomas Rother, MdL 
 
Nachrichtlich : 
An die  
Vorsitzende des Bildungsausschusses 
Frau Susanne Herold, MdL 
 
An die  
Vorsitzende des Petitionsausschusses 
Frau Katja Rathje-Hoffmann, MdL 
im Hause  
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